
Stadtverwaltung Bad Säckingen

Amtliche Bekanntmachung

Veröffentlichung des Entwurfs des Bebauungsplans und der örtlichen
Bauvorschriften der Stadt Bad Säckingen

Nr. 58 „Kurgebiet III"

Der Gemeinderat der Stadt Bad Säckingen hat am 4. Dezember 2023 in öffentlicher Sitzung
den Entwurf des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften Nr. 58 „Kurgebiet III"
gebilligt und beschlossen, die Offenlage nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)
durchzuführen. Gleichzeitig erfolgt die Beteiligung der Fachbehörden und sonstiger Träger
öffentlicher Belange nach § 4 Abs.2 BauGB.

Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften der Stadt Bad Säckingen Nr. 58
„Kurgebiet III" werden im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB ohne Durchführung
einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. Der Öffentlichkeit sowie den
berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wird Gelegenheit zur
Stellungnahme gegeben.

Der Stadtverwaltung Bad Säckingen liegen konkrete Bauabsichten auf den Grundstücken
Fist. Nrn. 584/3 und 584/8 sowie auf dem Grundstück Flst. Nr. 4081 der Gemarkung
Säckingen vor. Der Bauträger schlägt die Bebauung der Grundstücke Flst. Nrn. 584/3 und
584/8 nach Beseitigung des Bestandes mit drei Mehrfamilienhäusern mit gemeinsamer
Tiefgarage und dem Geländeverlauf folgender Staffelung der hlöhen bei 3-4 Vollgeschossen
vor. Der Eigentümer des Grundstücks Flst. Nr. 4081 projektiert den Anbau eines
zweigeschossigen Verbindungsbaus an die Tennishalle und im Weiteren die Errichtung eines
der vorgesehenen Art der baulichen Nutzung als „Sondergebiet Schulcampus" dienenden
Gebäudes mit 4 Vollgeschossen. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sollen die
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die geplanten Vorhaben geschaffen werden. Durch
den neuen Bebauungsplan „Kurgebiet III" wird der bestehende Bebauungsplan „Kurgebiet II"
teilweise überlagert:. Die Realisierung der Bauabsichten setzt bauherrenseitig den Erwerb und
den anschließenden Tausch von Grundstücksflächen voraus.

Im Einzelnen gilt der Lageplan vom 04.12.2023. Der Planbereich ist im folgenden
Kartenausschnitt dargestellt:
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Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar:

Artenschutzrechtliche Prüfung (Endbericht); Firma Kunz Garten- und Landschaftsplanung,
Todtnau, vom 04.12.2023:

o Prüfung über das Vorkommen von aquatischen Lebewesen, Spinnentieren,
Käfern, Reptilien, Vögeln, Fledermäusen, Säugetieren und Pflanzen

Umweltbelange nach § 13a BauGB; Firma Kunz Garten- und Landschaftsplanung,
Todtnau, vom 04.12.2023:

o Abwägung der Umweltbelange Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Boden,
Grundwasser, Oberflächengewässer, Klima/Luft, Landschaftsbild und Erholung,
Mensch, Kultur- Sachgüter, Fläche, Biologische Vielfalt sowie Wechselwirkungen.

Bestandteil der ausgelegten Unterlagen sind auch die nach Einschätzung der Stadt Bad
Säckingen wesentlichen, bereits vorliegenden umwettbezogenen Stellungnahmen:

Stellungnahme LandratsamtWaldshutAltlasten, Waldshut, vom 09.10.2023:

o Verweis auf bereits vorhandenen Eintragungen im Bodenschutzkataster

Stellungnahme Landratsamt Waldshut Gewässerschutz FB Oberirdische
Gewässer/Grundwasser und FB Wasserrecht, Waldshut, vom 09.10.2023:

o Verweis auf die Einhaltung des Gewässerrandstreifens
o Verweis auf das in Planung befindliche hleilquellenschutzgebiet
o Verweis auf spezielle Nachweise bezüglich des Grundwasserschutzes bei

zukünftigen Baugenehmigungsverfahren im Plangebiet

Stellungnahme Landratsamt Waldshut Gewerbeaufsicht, Immissionsschutz und
Abfallrecht, Waldshut, vom 09.10.2023:

o Verweis auf die zu veranlassende Prüfung eines Erdmassenausgleich

Stellungnahme Landratsamt Waldshut Forst, Waldshut, vom 05.09.2023:
o Anregung angrenzende Waldeigentümer auf die jährliche Kontrollpflicht

hinzuweisen

Stellungnahme Stadt Bad Säckingen FB 3 Umwelt und Energie, Bad Säckingen, vom
31.07.2023:

o Hinweis auf den naturschutzrechtlich ausgewiesen geschützten Grünbestand
(Lindenallee)

o Hinweis auf die allgemeinen Bestimmungen zum Schutz von Bäumen während
Baumaßnahmen

o Empfehlung zum Anstreben einer durchgängigen Lindenbaumreihe entlang der
Bergseestraße

o Vorschlag für gebäudebezogene Artenschutzmaßnahmen
o Spezielle Planungshinweise zur Klimaanpassung in Bebauungsplänen
o Auswirkungen einer baulichen Verdichtung auf die Zunahme des Verkehrs prüfen



Ferner werden die Abwägungsentscheidungen des Gemeinderats der Stadt Bad Säckingen
aus der Frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit ausgelegt.

Der Entwurf des Bebauungsplans sowie der örtlichen Bauvorschriften wird mit Begründung,
Umweltbeitrag sowie der artenschutzrechtlichen Prüfung vom

15. Januar 2024 bis einschließlich 19. Februar 2024 (Veröffentlichungsfrist)

im Internet auf der Homepage der Stadt Bad Säckingen unter

der Rubrik Leben und Wohnen/Bauen und Wohnen/Offenlage

Bauleitpläne/Bebauungsplan „Kurgebiet III":

httDS://www.bad-saeckinaen.de/leben-wohnen/bauen-wohnen/offenlage-
bauleitplaene

veröffentlicht.

Zusätzlich können die Unterlagen im selben Zeitraum auch im Raum 208 im 2. OG des
Rathauses Bad Säckingen am Rathausplatz 1, 79713 Bad Säckingen während der
Dienststunden öffentlich eingesehen werden.

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr

Freitag 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr

Dienstag: 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag: 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Während der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen bei der Stadt Bad Säckingen
abgegeben werden. Die Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden (z. B. E-Mail),
können aber bei Bedarf auch auf anderem Weg (z. B. schriftlich oder mündlich zur
Niederschrift) im Rathaus Bad Säckingen, Zimmer Nr. 208, vorgebracht werden.

Da das Ergebnis der Behandlung der Bedenken und Anregungen mitgeteilt wird, ist die
Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgemäß abgegebene Stellungnahmen bei der
Beschlussfassung über den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften
unberücksichtigt bleiben können.

Bad Säckingen, den 05.01.2024
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